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Thesen zur Justizreform

Die Thesen wurden von einer vor allem aus Juristen des Mi
nisteriums der Justiz bestehenden Arbeitsgruppe mit den 
Mitgliedern Dr. Ronald Brachmann, Adelhaid Brandt, Lothar 
Habermann, Dr. Peter Lehmann, Wolfram Marx, Ernst-Gün
ter Severin, Dr. Gerd Teichler, Dr. Frank Thiele, Matthias 
Treffkorn und Heiko Wagner erarbeitet. Sie sind ein Diskus
sionsangebot und erheben keinen Anspruch auf Vollständig
keit.

In unserem Land vollziehen sich tiefgreifende, radikale Ver
änderungen, in deren, Zentrum eine umfasse'nde Reform des 
politischen Systems der DDR steht. Diese Revolution kann 
nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht auch die Justiz ergreift 
und erneuert. Überall ist das Bemühen der an der revolutio
nären Erneuerung der Gesellschaft interessierten Kräfte spür
bar, die Ursachen der Deformationen der bisherigen gesell
schaftlichen Entwicklung aufzudecken und daraus die drin
gend notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Dieser Aufgabe 
muß sich auch die Justiz stellen.

Neue politische, staatliche und wirtschaftliche Strukturen 
und Wegrichtungen werden mit Notwendigkeit Auswirkungen 
auf die Justiz, deren Aufgaben und Organisation haben. Ge
fordert ist eine tragfähige Konzeption über die zur strikten 
Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 
und zur Angleichung der Rechtsordnungen beider deutscher 
Staaten zu vollziehenden Veränderungen. Eine solche Kon
zeption setzt voraus, zu erkennen, welche Rolle die Justiz 
bislang in unserem Land eingenommen, inwieweit sie zur 
entstandenen gesellschaftlichen Krise und zur Herausbildung 
einer deformierten, zentralistisch-administrativ geleiteten Ge
sellschaft beigetragen hat. Darauf aufbauend sind die notwen
digen Schlußfolgerungen für eine schrittweise durchzufüh
rende, alle Bereiche der Rechtspflege erfassende Justizreform 
zu ziehen.

Wirken der Justizorgane im bisherigen Staatssystem

1. Gegenwärtig sich häufende Erscheinungen, daß Mitarbeiter 
der Justizorgane diffamiert und beleidigt, ja auch Drohungen 
und Angriffen ausgesetzt werden, sind keine geeignete Reak
tion auf die durchaus differenziert einzuschätzertde Justizent- 
wicklung. Ebenso wie es unrichtig ist, die Rechtsordnung der 
DDR global mit Unrecht gleichzusetzen, so falsch ist es auch, 
der Justiz permanenten Rechtsbruch zu unterstellen. Die 
Justizorgane erfüllten den ihnen durch die geltende Verfas
sung zugewiesenen Auftrag, der Einhaltung der Gesetzlich
keit und dein Schutz der Staats- und Gesellschaftsordnung zu 
dienen sowie'die Freiheit, das friedliche Leben, die Rechte 
und Würde der Menschen zu schützen. Im Rahmen dieses Ver- 
fassungsauftrags haben Staatsanwaltschaft, Gerichte und 
Staatliche Notariate weit überwiegend nach bestem Wissen 
und Gewissen unvoreingenommen auf der Grundlage der gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen gehandelt und entschie
den, wurden die weitaus meisten Verfahren nach rechtsstaat
lichen Prinzipien durchgeführt und blieben frei von Ein
flüssen und Vorgaben Dritter. Das betrifft nicht nur die Klä
rung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsangelegenheiten auf 
zivil-, familien- und arbeitsrechtlichem Gebiet, sondern auch 
die Aufdeckung und Ahndung von Straftaten der allgemeinen 
Kriminalität.

2. Allerdings kam es in der Vergangenheit im Bereich der 
Justiz auch dazu, daß Recht und Rechtsprechung zur Durch
setzung einer von einem falschen Sicherheitsverständnis ge
tragenen Machtdoktrin mißbraucht wurden. Durch Verletzung 
demokratischer Prinzipien der Gesetzgebung kamen auch auf 
justitiellem Gebiet Gesetze bzw. einzelne Normen zustande, 
die nicht oder unzureichend dem Willen des Volkes ent
sprachen. Vorherige Beschlußfassung im Politbüro der SED 
bestimmte entscheidend den Inhalt von Gesetzen, und ihre 
Verabschiedung durch die oberste Volksvertretung, die ihrer 
verfassungsmäßigen Funktion nicht gerecht wurde, blieb for
maler Zustimmungsakt. Es entstanden auf diese Weise Ge

setze, die den alleinigen Machtanspruch der früheren Partei- 
und Staatsführung juristisch ausformten und gegen deren 
Sicherheitsvorstelluingen gerichtete Handlungen kriminalisier
ten. Das schuf den Boden dafür, daß durch die Justiz im Be
reich des politischen Strafrechts — aber nicht nur dort — auch 
Entscheidungen getroffen wurden, die, obwohl von den Ge
richten „Im Namen des Volkes“ verkündet, dem Rechts- und 
Gerechtigkeitsempfinden des Volkes nicht entsprachen.

3. Die Justiz, die bisher als Bestandteil der einheitlichen 
sozialistischen Staatsmacht galt und wirkte, war keineswegs 
frei von stalinistischeh Denk- und Organisationsstrukturen, 
sondern eingebunden in die zentralistisch-administrative Aus
formung der Gesellschaft. Auch bei den Gerichten wurde ein 
zentralistische^ Leitungssystem aufgebaut, das Eingriffe in 
die Rechtsprechung ermöglichte.

Durch „Gemeinsame Standpunkte“ der zentralen Justiz
organe wurden Orientierungenfür die Rechtsanwendung vor
gegeben, die de facto als verbindliche Grundlage wirkten. Um 
gegen politisch Andersdenkende Vorgehen zu können, wurden 
geltende rechtliche Regelungen tendenziell unter dem Ein
druck politischer Ereignisse ausgelegt und ausgehöhlt Durch 
Anleitungen der zentralen Justizorgane wurde dafür Sorge 
getragen, daß die nachgeordneten Rechtspflegeorgane einem 
zentral vorgegebenen Willen folgten und das Recht in diesem 
Sinne anwandten. Unter Verletzung der Unabhängigkeit der 
Richter wurde in politisch sensiblen Angelegenheiten auf ein
zelne Verfahren Einfluß genommen, der mitunter bis hin zur 
konkreten Anleitung über die zu treffende Entscheidung 
reichte. Auch glaubten manche Funktionäre territorialer Par
tei- und Staatsorgane, sich in die Rechtsprechung einmischen 
zu können. Derartige Strukturen und Mechanismen und die 
Ursachen für ihre Ausbreitung müssen mit aller Konsequenz 
beseitigt und ihre Restauration verhindert werden.

4. So wie es falsch ist, für Fehlentwicklungen in der Justiz 
alle in diesem Bereich Tätigen verantwortlich zu machen und 
pauschal zu verurteilen, so haltlos ist aber auch die Position, 
die Richter, Staatsanwälte und Notare aller Ebenen träfe 
überhaupt keine Verantwortung, da sie ja „nur“ — wie es ihr 
Auftrag ist — geltende Gesetze, die sie nicht gemacht haben, 
angewandt hätten. Eine solche Position läßt das Spannungs
feld zwischen Rechtsnorm und Rechtsanwendungsakt unbe
rücksichtigt und verkennt, daß dem Gesetz eben nur im sel
tensten Fall unmittelbar das Ergebnis der Beurteilung eines 
konkreten Sachverhalts entnommen werden kann, sondern 
vielmehr entscheidend ist, was man im Wege der — vor allem 
bei der Anwendung des politischen Strafrechts (2. und 8. Ka
pitel des StGB) verbindlich vorgegebenen — Auslegung aus 
dem Gesetz herausliest oder hineminterpretiert. Und in die
sem Spannungsverhältnis hat es Erscheinungen gegeben, die 
das Recht deformierten und für die die Verantwortung über
nommen werden muß. Will die Justiz den Erneuerungsprozeß 
glaubhaft vollziehen, bedarf es deshalb, vor allem in Leitungs
funktionen, auch differenziert personeller Veränderungen.

Stellenwert der Justiz als Dritter Gewalt * 1

Um der Justiz den ihr in einem demokratischen Rechtsstaat 
gebührenden Platz zuzuweisen, wird im Rahmen der Justiz
reform die Lösung folgender Aufgaben für erforderlich ge
halten, wobei alle angestrebten Veränderungen nur im engen 
Zusammenhang mit anderen notwendigen Reformen, insbe
sondere der Verwaltungsreform (Länderstruktur) und Wirt
schaftsreform, und als Bestandteil einer längerfristigen 
Rechtsangleichung beider deutscher Staaten gesehen und ver
wirklicht werden können.

1. Der Justiz ist als Dritter Gewalt im System funktions- 
teiliger Machtausübung ein prinzipiell neuer Stellenwert ein
zuräumen, der ihr ein eigenständiges, von anderen staatlichen 
Gewalten getrenntes Agieren ermöglicht. Unter Wahrung der 
Dominanz der Volksvertretungen sind Legislative, Exekutive 
und Jurisdiktion als voneinander getrennte Träger der Staats
macht zu begreifen und zu organisieren, um künftig zentra
listisch-administrative Strukturen und Machtmißbrauch zu


